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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Gesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 18/3934 

Der Landtag hat durch Plenarbeschluss vom 9. März 2016 den Gesetzentwurf der 
Fraktion der PIRATEN zur Änderung des Bestattungsgesetzes federführend an den 
Innen- und Rechtsausschuss und mitberatend an den Sozialausschuss überwiesen. 
Beide Ausschüsse haben sich mit der Vorlage in mehreren Sitzungen befasst und 
eine schriftliche und eine mündliche Anhörung dazu durchgeführt. Der Sozialaus-
schuss schloss seine Beratungen in seiner Sitzung am 24. November 2016 mit der 
Empfehlung an den federführenden Innen- und Rechtsausschuss ab, gegenüber 
dem Landtag zu dem Gesetzentwurf kein Votum abzugeben.  

Der Innen- und Rechtsausschuss schloss in seiner Sitzung am 11. Januar 2017 sei-
ne Beratungen zu der Vorlage ab. Ein von der Fraktion der PIRATEN im Rahmen 
des Beratungsverfahrens vorgelegter Änderungsantrag wurde mit den Stimmen von 
SPD, einer Stimme von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Stimmen von SSW und 
PIRATEN gegen die Stimmen der CDU sowie bei Enthaltung der FDP und eines Ab-
geordneten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. Einstimmig empfahl der 
Ausschuss dem Landtag, den dadurch geänderten Gesetzentwurf in der Verfassung 
der rechten Spalte der nachstehenden Gegenüberstellung zur Abstimmungsgrundla-
ge zu machen. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf sind durch 
Fettdruck kenntlich gemacht. 

Darüber hinaus gab der Innen- und Rechtsausschuss kein Votum zu der Vorlage ab. 

 

Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Gesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN:  Ausschussvorschlag: 

Das Bestattungsgesetz vom 4. Februar 2005 
(GVOBI. 2005, 70), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 16.02.2009 (GVOBl. 2009, 
56), wird wie folgt geändert: 

 Das Bestattungsgesetz vom 4. Februar 2005 
(GVOBI. 2005, 70), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 16.02.2009 (GVOBl. 2009, 
56), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 18 wie folgt neu gefasst: 

 1.  unverändert 

„§ 18 Urnenbeisetzung, Ausbringung der 
Asche“ 

  

2. § 15 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:  2.  unverändert 

„(1) Die Bestattung wird durchgeführt   

1. als Erdbestattung auf einem Friedhof 
in einem Sarg oder 

  

2. als Einäscherung mit Urnenbeiset-
zung oder Ausbringung der Asche 
(Feuerbestattung). 

  

Die Urnenbeisetzung erfolgt auf einem 
Friedhof oder von einem Schiff aus auf 
See (Seebestattung). Die Ausbringung 
der Asche erfolgt durch Verstreuen auf 
einer hierfür bestimmten Fläche eines 
Friedhofs oder an einem anderen Ort auf 
dem Gebiet des Landes Schleswig-
Holstein. § 20 Absatz 4 und § 26 Absät-
ze 3 und 4, insbesondere die Möglichkeit 
der Bestattung ohne Sarg, bleiben unbe-
rührt.“ 

  

3. An § 15 wird ein neuer Absatz 5 angefügt:  3. An § 15 wird ein neuer Absatz 5 angefügt: 

„(5) Die Ausbringung der Asche außer-
halb von Friedhöfen darf nur mit Geneh-
migung der örtlich zuständigen Gemeinde 
erfolgen. Diese ist zu erteilen, wenn 

 „(5) Die Ausbringung der Asche außer-
halb von Friedhöfen darf nur mit Geneh-
migung der örtlich zuständigen Gemeinde 
erfolgen. Diese ist zu erteilen, wenn 

1. der Ausbringungsort sich  1.  unverändert 

a) in privatem Eigentum befindet, ei-
ne Zustimmungserklärung des 
Grundstückseigentümers beige-
bracht wird, die Nutzung des 
Grundstücks zur Ausbringung 
nicht gegen Entgelt erfolgt und die 
Ausbringung die Benutzung be-
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nachbarter Grundstücke nicht oder 
nur unwesentlich beeinträchtigt, 

b) im Eigentum der Gemeinde befin-
det und die Gemeinde dies durch 
Satzung zugelassen hat, 

  

c) im Eigentum der Gemeinde befin-
det, ohne in der Satzung nach 
Buchstabe b benannt zu sein, und 
die Gemeinde ihr Einvernehmen 
mit der Ausbringung im Einzelfall 
erklärt hat oder 

  

d) im Eigentum anderer öffentlich-
rechtlicher Rechtsträger befindet 
und die Voraussetzungen nach 
Nummer 1 Buchstabe a entspre-
chend eingehalten werden, 

  

2. die verstorbene Person ihren letzten 
Hauptwohnsitz oder Lebensmittel-
punkt in Schleswig-Holstein hatte und 

 2.  unverändert 

3. die verstorbene Person diese Beiset-
zungsform durch schriftliche Verfü-
gung zugelassen hat. 

 3. die verstorbene Person diese Beiset-
zungsform durch schriftliche Verfü-
gung zugelassen hat und 

  4. die Asche von staubigpulveriger 
Beschaffenheit ist. 

Die örtlich zuständige Gemeinde kann 
Nebenbestimmungen im Sinne des § 107 
Absatz 1 des Landesverwaltungsgesetzes 
zur Abwendung von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit, zum Schutz von 
Rechten Dritter, zum Schutz benachbar-
ter Grundstücke vor wesentlichen Beein-
trächtigungen und zum Schutz des post-
mortalen Persönlichkeitsrechts der ver-
storbenen Person festlegen.“ 

 unverändert 

4. § 16 wird wie folgt geändert:  4. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) § 16 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 a) § 16 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

„Verstorbene dürfen bestattet werden, 
wenn durch ärztliche Leichenschau 
jede Möglichkeit eines Scheintods 
ausgeschlossen ist; innerhalb von 
neun Tagen nach Todeseintritt soll die 
Erdbestattung oder die Einäscherung 
vorgenommen werden.“ 

 „Verstorbene dürfen nach Beendi-
gung der Leichenschau bestattet 
werden; innerhalb von neun Tagen 
nach Todeseintritt soll die Erdbe-
stattung oder die Einäscherung 
vorgenommen werden.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  b)  unverändert 

„(3) Die Urnenbeisetzung oder Aus-
bringung der Asche soll innerhalb ei-
nes Monats nach der Einäscherung 
erfolgen, soweit nicht eine Genehmi-
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gung nach Absatz 4 erteilt wurde. 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 
4 eingefügt: 

 c)  unverändert 

„(4) Die örtlich zuständige Gemeinde 
kann Hinterbliebenen die Genehmi-
gung erteilen, die Urne in ihrer Woh-
nung für einen Zeitraum von höchs-
tens zwei Jahren aufzubewahren, 
wenn der Verstorbene zu Lebzeiten 
durch schriftliche Verfügung eingewil-
ligt hat und eine Bestattung nach § 15 
Absatz 1 Nummer 2 im Anschluss si-
chergestellt ist. Die Hinterbliebenen 
haben der Gemeinde nach Ablauf des 
genehmigten Zeitraums die Bestat-
tung nachzuweisen.“ 

  

5. § 18 wird wie folgt neu gefasst:  5.  unverändert 

„§ 18 Urnenbeisetzung, Aus-
bringung der Asche 

  

Das Krematorium darf eine Urne erst 
aushändigen, wenn eine ordnungsgemä-
ße Beisetzung gesichert ist. Die Beiset-
zung gilt als gesichert, wenn die Urne mit 
der Asche einem Bestattungsunterneh-
men übergeben oder eine Genehmigung 
nach § 16 Absatz 4 vorgelegt wird.“ 

  

6. § 26 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:  6.  unverändert 

„(3) Der Friedhofsträger kann in der 
Friedhofsordnung für seinen Friedhof ins-
besondere 

  

1. die Beisetzung von Urnen in einer Ur-
nenhalle, einer Urnenmauer oder ei-
nem Urnenhain zulassen, 

  

2. unter Wahrung der Belange des Ge-
sundheitsschutzes die Beisetzung von 
Särgen in Grüften, Grabkammern und 
Grabgebäuden im Einzelfall erlauben 
oder generell zulassen und 

  

3. das Ausbringen der Asche auch in ei-
ner Grabstelle eines Friedhofs oder 
einer für die Verstreuung bestimmten 
Fläche zulassen.“ 

  

7. § 29 Absatz 1 Nummer 12 wird wie folgt 
neu gefasst: 

 7.  unverändert 

12. „entgegen § 15 Absatz 1 eine Leiche 
nicht auf einem Friedhof bestattet, ei-
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ne Urne nicht auf einem Friedhof oder 
auf See beisetzt oder die Asche ohne 
Genehmigung nach § 16 Absatz 4 
ausbringt,“ 

 


